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Sehr geehrte Frau Senatorin,

gemäß der Berliner „Verordnung über jagdbare Tierarten und
Jagdzeiten" (zuletzt geändert 09.10.2008) dürfen Altfüchse vom 1.
November bis zum 31. Januar sowie Jungfüchse vom 1. Mai bis zum
31. Januar im Rahmen der Jagdausübung getötet werden.

Die unterzeichnenden Tier- und Naturschutzorganisationen (siehe
Seite 5) bitten Sie, in Berlin eine ganzjährige Schonzeit für Rotfüchse
(Vulpes vulpes) festzulegen, so wie dies bereits für andere
Beutegreifer wie Dachse, Iltisse, Mauswiesel und Baummarder in
Berlin geregelt ist.

Die Jägerschaft rechtfertigt im Allgemeinen die flächendeckende Jagd
auf Rotfüchse (und andere Beutegreifer) mit der vermeintlichen
Notwendigkeit einer Regulation frei lebender Wildtierbestände.
Diese Annahme wird grundsätzlich und ungeprüft auf alle Arten
übertragen, für die Jagdzeiten festgelegt sind. Annahmen sind Jedoch
keine Beweise, weder für die Notwendigkeit der Bejagung überhaupt,
noch für eine bestimmte Intensität.

Als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt.
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Schon seit Jahren stellen selbst renommierte und international

anerkannte Ökologen diese pauschalen Jagdlichen Eingriffe in
Wildtierbestände in Frage. So auch Prof. Reichholf, ehemaliger Leiter
der zoologischen Staatssammlung in München und Mitbegründer des
BUND: „Die Annahmen implizieren, dass ohne Bejagung die










